Insolvenzsicherungspflicht von Altersteilzeitmodellen ab dem 01.07.2004

Aktuelle Gesetzesänderungen
Das Altersteilzeitgesetz (AltTZG) vom 23. Juli 1996 ist zwischenzeitlich wiederholt geändert und ergänzt worden, zuletzt wesentlich durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2003 (BGBl S. 2848), das als Hartz III bekannt ist. Dabei wurde im Altersteilzeitgesetz unter anderem 

· das Regelarbeitsentgelt als neue Berechnungsbasis für den Aufstockungsbetrag und zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge eingeführt,

· die Insolvenzsicherung bei Altersteilzeit im Blockmodell näher ausgestaltet,

· die Erbringung von Aufstockungsleistungen bei Krankheit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraumes durch den Arbeitgeber geregelt

· und die Anwendbarkeit des Gesetzes erleichtert.

Im Folgenden soll die gesetzliche Neuregelung der Insolvenzsicherung von Altersteilzeitmodellen herausgegriffen und praktische Lösungen vorgestellt werden.

Insolvenzsicherungspflicht
Durch Altersteilzeit soll ein gleitender Übergang der Vollzeiterwerbstätigkeit in die Altersrente ermöglicht werden. Die Bundesagentur für Arbeit fördert die Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz, wenn die bisherige wöchentliche Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert wird und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen nach § 3 AltTZG erfüllt sind. 

In der Praxis hat sich eindeutig das sogenannte „Blockmodell“ durchgesetzt. Bei durchgängiger Zahlung des Teilzeitentgeltes 

arbeiten die Arbeitnehmer im ersten Abschnitt der Altersteilzeitarbeit in Vollzeit weiter (Arbeitsphase) und werden anschließend gänzlich von der Arbeit freigestellt (Freistellungsphase). Dadurch entstehen zwangsweise in der Arbeitsphase große Kontenbestände an Arbeitszeitguthaben, die in der Freistellungsphase abgebaut werden. Diese Kontenbestände müssen gegen Insolvenz gesichert werden. Bisher wurde die Insolvenzsicherung von Arbeitszeitkonten von gesetzlichen und tariflichen Regelungen flankiert. Die Verbindlichkeit und Durchsetzungskraft dieser Regelungen wurde in der Vergangenheit kontrovers diskutiert. 

Durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz III“) wurde das Alterteilzeitgesetz mit Wirkung ab dem 01.07.2004 grundlegend geändert. Gerade um einen Schutz der Arbeitszeitguthaben der im Blockmodell beschäftigten Arbeitnehmer zu gewährleisten, wurde eine spezielle Insolvenzsicherung im § 8a AltTZG verbindlich vorgeschrieben. 

Die neue Rechtslage findet Anwendung, wenn mit der Altersteilzeit nach dem 30.06.2004 begonnen wurde. Dabei ist nicht der Vertragsabschluss, sondern der rechtswirksame Beginn der Altersteilzeit maßgebend.

Der Arbeitgeber muss das (Arbeitszeit-)Wertguthaben in geeigneter Weise gegen das Risiko seiner Zahlungsunfähigkeit absichern, wenn sich aus der Vereinbarung zur Altersteilzeit ergibt, dass ein Wertguthaben aufgebaut wird, das den Betrag des dreifachen Regelarbeitsentgelts einschließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils zur Gesamtsozialversicherung überschreitet. 

Dies ist bei der Altersteilzeit im Blockmodell regelmäßig der Fall. Die Verpflichtung zur Absicherung besteht mit der ersten 

Gutschrift, das heißt, ab dem Zeitpunkt, in dem der erste zu sichernde Anspruch entsteht. Diese Sicherung des Wertguthabens muss der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern mit der ersten Gutschrift und danach alle sechs Monate in Textform nachweisen. 

Kommt der Arbeitgeber seiner gesetzlichen Sicherungspflicht nicht nach, hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf Sicherungsleistung in Höhe des bestehenden Wertguthabens gegen seinen Arbeitgeber. 

Absicherungsmodelle
Seit einigen Jahren sind Modelle zur Insolvenzsicherung von Altersteilzeitkonten von Sozialpartnern, Unternehmen, Banken und Versicherungen entwickelt und in der Praxis umgesetzt worden. Das geänderte Altersteilzeitgesetz schließt jetzt ausdrücklich bilanzielle Rückstellungen und zwischen Konzernunternehmen begründete Einstandspflichten als nicht zulässig aus. Die im Folgenden näher vorgestellten Absicherungsmodelle, wie die Kautionsversicherung, die Bürgschaftslösung und das Anlagemodell, sind dagegen im Altersteilzeitgesetz als geeignete Insolvenzsicherungsmodelle zugelassen.

Neben diesen externen Lösungen bestehen auch unternehmensinterne und Branchenlösungen, die allerdings nicht für jedes Unternehmen anwendbar, bzw. zugänglich sind. 

Kautionsversicherung
Bei einer Kautionsversicherung übernimmt eine Versicherungsgesellschaft gegenüber den Arbeitnehmern eine Bürgschaft für den Arbeitgeber und sichert damit die Wertguthaben der Altersteilzeit ab. 

Bei der Kautionsversicherung für Altersteilzeitguthaben wird jährlich der höchste mögliche Stand des Wertguthabens abge-

sichert (Höchstbürgschaftssumme). In der Regel sind bei der Kautionsversicherung 20 Prozent der Höchstbürgschaftssumme 

als Sicherheit vom Arbeitgeber bei der Versicherungsgesellschaft zu hinterlegen. Ebenfalls muss eine Versicherungsprämie gezahlt werden. Der Prämiensatz liegt bei ca. 2 Prozent der jährlichen Höchsthaftung. 

Kautionsversicherungen müssen in der Regel jedes Jahr neu vereinbart werden. Da es dabei jedes Mal zu einer erneuten Bonitätsprüfung des Unternehmens kommt, ist diese Insolvenzsicherungsform nur für wirtschaftlich gesunde Betriebe geeignet. 

Der Vorteil dieser Lösung ist die im Unternehmen verbleibende Liquidität. Anders als im Anlagemodell werden nicht 100 Prozent, sondern nur 20 Prozent der Wertguthaben als Kapital aus dem Unternehmen ausgelagert. Auch wird die Bürgschaftssumme nicht generell auf die Bankkreditlinie angerechnet. 

Im Falle der Insolvenz zahlt ein vorher benannter Treuhänder (z.B. Betriebsrat, Steuerberater) die Löhne und Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer aus der Versicherungs-leistung der Versicherungsgesellschaft. 

Bürgschaftslösungen
Bei einem Bürgschaftsmodell für eine Altersteilzeitvereinbarung schließt ein Finanzinstitut mit dem Arbeitgeber nach einer Bonitätsprüfung einen Avalkreditrahmenvertrag ab, auf dessen Grundlage Bürgschaften für die entsprechenden Arbeitnehmer ausgelegt werden. Mit diesen Bürgschaften verpflichtet sich das 

Finanzinstitut, den Beschäftigten gegenüber für die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus der Altersteilzeitvereinbarung einzustehen. Für die Bürgschaft wird eine Avalprovision berechnet, deren Höhe sich aus der Laufzeit, der Bonität des Unterneh-

mens und der Sicherungshöhe ergibt. Diese Avalprovisionen bei Altersteilzeit sind aufgrund des erhöhten Aufwandes und Risikos für das Finanzinstitut generell deutlich höher als bei normalen Bürgschaften. 

Ein Vorteil der Bürgschaftslösung besteht darin, dass aus dem Unternehmen keine Liquidität abfließt. Wie schon bei der Kautionsversicherung kommt dieses Modell aufgrund der Bonitätsprüfung nur für solvente Betriebe in Frage. In diesem Fall wird allerdings auch der Avalkredit auf die Kreditlinie des Unternehmens angerechnet, wodurch dieses Modell nur für Betriebe interessant ist, die ihre Kreditlinie noch nicht ausgeschöpft haben. 

Anlagemodelle
Das Anlagemodell hat in der Praxis die größte Verbreitung gefunden. Zahlreiche Versicherungsgesellschaften und Banken bieten eine Insolvenzsicherung von Arbeitszeitkonten und Altersteilzeitkonten über Anlagemodelle an. Hierbei richten die Arbeitgeber Depotkonten bei einer Anlagegesellschaft ein, entweder für jeden Beschäftigten getrennt oder ein Globalkonto, in dem die Ansprüche aus allen Altersteilzeitkonten gesammelt werden. 

Für die Insolvenzsicherung wird eine Verpfändungsvereinbarung über die eingezahlten Fondsanteile getroffen. Dabei wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertraglich geregelt, dass vor Ablauf des Pfandrechts nur gemeinsam über das Depot bestimmt werden darf. Ebenfalls ist die Vereinbarung einer 

doppelseitigen Treuhand möglich. Da die Beschäftigten in der Freistellungsphase ihre Vergütung weiter von ihrem Arbeitgeber erhalten, erstattet die Kapitalanlagegesellschaft die eingezahlten Beiträge in dieser Phase schrittweise an den Betrieb. 


Die Anlagen sollten aus Sicherheitsgründen überwiegend aus risikoarmen Fondsanlagen bestehen. Ein großes deutsches Versicherungsunternehmen bietet auch ein Produkt an, das einer Lebensversicherung gleicht und einen festen Garantiezins sowie eine Beteiligung an den Überschüssen gewährt. Die während der Fondsanlage erwirtschafteten Erträge stehen dem Arbeitgeber zu. 

Bei dieser Lösung kommt es zu einem 100-prozentigem Liquiditätsabfluss. Dadurch wird aber auch eine periodengerechte Vorfinanzierung der Altersteilzeit ermöglicht. Erträge aus diesem Modell verbleiben beim Arbeitgeber und können zur Finanzierung der Nebenkosten der Insolvenzsicherung genutzt werden. Eine Bonitätsprüfung des Unternehmens ist nicht notwendig, daher ist das Anlagenmodell für jedes Unternehmen anwendbar.

Abwicklung im Insolvenzfall
Allen drei Absicherungsmodellen ist gleich, dass parallel zur finanziellen Absicherung auch die Abwicklung im Falle der Insolvenz sichergestellt werden sollte. Dies ist zwar keine Vorgabe des Altersteilzeitgesetzes, vervollständigt aber eine komplette Absicherung gegen die Folgen einer Zahlungsunfähigkeit. Auf die Insolvenzsicherung spezialisierte Finanzdienstleister bieten diese Abwicklung im Insolvenzfall des Auftraggebers an, also zum Beispiel die Auszahlung der Nettolöhne an die Beschäftigten sowie die Abrechnung und Abführung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. 
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